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Zentralverbﬁnde und Arbeiterunionen.

Die Grundlage der gewerkschaftlichen Organisation
ist der zentrale Berufsverband (Typographenbund, Litho-
graphenbund, Zimmerleuteverband) oder der Industrie-

verband (Holzarbeiterverband, Handels-, Transport- und

Lebensmittelarbeiterverband usw.). Der Gewerkschaftsver-
band erstreckt sich iiber das ganze Land und umfasst
entweder die simtlichen Arbeiter eines Berufes oder einer
Industriegruppe. Er betiitigt sich ausschliesslich in einem
bestimmt umgrenzten Gebret agitiert, fithrt Bewegungen,
schliesst Oxts oder Lande%vertmoe ab und bewevt sich
vollkommen autonom und unabhanmg Der Zentralver-
band ist aber trotzdem nicht isoliert. Er gehort dem Ge-
werkschaftsbund an. Im Gewerkschaftsbund findet er alle
Gewerkschaftsverbinde, die auf der gleichen Grundlage
beruhen, vereinigt zur Wahrnehmung der Interessen der
Arbeiterschaft, die iiber das Gebiet des einzelnen Berufes
oder der einzelnen Industrie hinausreichen.

_Diese Interessen sind in den Statuten des Gewerk-
schaftsbundes in einem Programm niedergelegt. Als erster

Programmpunkt gilt: « Férderung einheitlicher Entwick--

lung der schweizerischen Gewerkschaftsbewegung zur
Erzielung einheitlicher Aktionen der Verbande fiir die
Interessen -der Arbeiterschaft». Man ist sich klar dartiiber,
dass die -Verbdnde nicht isoliert nur einseitig ihre Be-
rufsinteressen ohne Riicksicht auf die andern Berufs-
gruppen und mit den Mitteln, die ihnen gerade passen,
verfechien diirfen, sondern dass versucht werden muss,
Taktik und Ziel der Bewegung immer einheitlicher zu
gestalten und moglichst zusammen zu arbeiten. Es gibt
aber auch Fragen, die fir die Arbeiter vielleicht nicht
weniger w1cht1g sind, wie die Gestaltung der Lohn- und
Arbeltsbedmgungen, die anders als dulch Ziusammen-
arbeit nicht zu lésen sind. Sie liegen vornehmlich auf
dem Gebiet der Wirtschafts- und Soznalpohtlk Zu ihnen
gehoren aber auch die Fragen der internationalen Be-
t'alt.igung, der Statistik und der gegenseitigen Unterstiit-
zung bei grossen Kampfen, denen der einzelne Berufs-
verband nicht mehr gewachsen ist.

Die Fassung dieses Programmpunktes schliésst auch .

nicht aus, dass_ innerhalb des Gewerkschaftsbundes ein-
heitliche Aktionen‘ fiir die Interessen der Arbeiterschaft
die Form  eines Streiks annehmen kénnen. Solechen
Aktionen stehen fiir gewohnlich allerdings starke Hem-
mungen entgegen. Schon die Struktur und Zusammen-
setzung der Verbinde ist sehr verschieden. Es ist ein
gewaltiger Unterschied, ob ein Strassenarbeiter fiir 24
oder 48 Stunden seinen Besen in die Iicke stellt, oder

“ein Lokomotivfithrer seine Maschine stehen lasst. Hs ist

auch ein Unterschied, ob in einem Gewerbe ohne Kiindi-

gungsiristen, wie bei den meisten Bauarbeitern, eine Ar-
beitseinstellung stattfindet, oder in Gewerben mit gut

ausgebauten Landesvertrigen, in denen aus jeder Arbeits-

einstellung ein Vertragsbruch konstruiert wird und wobei
die ganzen Errungenschaften jedesmal aufs Spiel gesetzt
werden missen.

Die Verbéande miissen fiir jede derartige Aktion nicht
nur die moraliseche, sondern auch die finanzielle Verant-
wortung tragen, es ist daher verstindlich, wenn sie nicht
mit dem gleichen Elan fiir Massenbewegungen zu haben
sind wie etwa 18jihrige Mitglieder einer Jugendorgani-
sation.

Wie im Gewerkschaftsbund die Zentralverbdnde zur
Wahrnehmung der Gesamtarbeiterinteressen des Landes
verbunden sind, so in der Arbeiterunion die verschiedenen
Sektionen der VerBinde eines Ortes oder Bezirkes,

BEin Unterschied ist allerdings vorhanden. Die Unionen
sind keine rein gewerkschaftlichen Gebilde. Meist gehdren
ihnen auch sozialdemokratische Mitgliedschaften, Jugend-
organisationen, ‘Sportvéreine etc. an. Oft wird nur pro
forma eine gewerkschaftliche Abteilung gebildet. Im all-
gemeinen kann man hiergegen nicht viel einwenden, so-
fem die Arbeiterunion praktisch auf dem Boden des ihr
zugewiesenen Tétigkeitsgebietes bleibt. Auch die Behand-
hmg formalpolitischer Angelegenheiten ist nicht anfecht-
bar, denn es ist.selbstverstindlich, dass die Arbeiter-
schaft, wenn sie ihre demokratischen Rechte in Staat und
Gemeinde ausiiben will, ihre Krifte moglichst konzen-
trieren muss.

Ueber das Tétigkeitsgebiet der Unionen hat der Ge-
Welkschaftskonoress von 1917 in Bern Normen aufgestellt,
durch die den Unionen ein reiches Arbeitsfeld zugewiesen
ist. Wir nennen kurz: Propaganda fiir den gewerkschaft-
lichen Zusammenschluss, Pflege der gegenseitigen Soli-
daritit, Ueberwachung der Arbeiterschutzgesetze, Férde-
rung der Subventionierung der Arbeitslosenkassen, des
Ausbaues der Arbeitsnachweise, der gewerblichen Schieds-
gerichte, Vorbereitung von Schiedsrichterwahlen, Rechts-
auskunft an die Mitglieder, Forderung der Bildungsbe-
strebungen.

Den Unionen kann-aber nicht gestattet werden, von
sich aus im einen oder andern Beruf selbstindig Lohn-
bewegungen zu inszenieren, weil sie nicht in der Lage
sind, die finanziellen Folgen zu iibernehmen. Sie miissen
hier den Direktiven der Zentralverbéinde folgen. In vielen
Fillen werden sie dagegen den Zentralverbinden wert-
volle Mitarbeit leisten konnen.

Es geht nicht anders. Soll keine Konfusion in die
Bewevung kommen, so muss eine Gewaltentrennung be-
obachtet werden. Die Statuten des Gewerkschaftsbundes
besagen in ‘Art. 15, dass die Verbinde allein zustindig



84 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

sind fir die Durchfithrung von Lohnbewegungen. Thre
Pflicht ist es, die Beitrige so hoch anzusetzen, dass sie
normalerweise ohne fremde Hilfe auskommen. Darum
wurde .auch bestimmt, dass den .Unionen die Erhebung
obligatorischer Extrabeitrige nicht gestattet ist. Werden
sie, was zum Beispiel in Ziirich geschehen ist, trotzdem
heschlossen, so kann kein Mitglied gezwungen werden,
sie zu bezahlen. Durch die Erhebung von Extrabeitrigen
versucht man Mittel fiir die Durchfithrung von lokalen
Bewegungen zu erhalten und damit eine gewisse Unab-
hingigkeit gegentiber den Zentralverbiiuden zu erlangen.
Es soll zwar ausdriicklich festgestellt werden, dass dies
bis jetzt nur vereinzelt geschehen ist. Es ist aber ver-
sucht worden, .die Unionen allgemein fiir diese Taktik
zu gewinnen, zumeist allerdings ohne Erfolg.

Das Ziel, das mit solchen Bestrebungen verfolgt wird,
geht dahin, das Schwergewicht der Bewegung aus den
Zentralverbinden in die Unionen zu verlegen.

Eine kleine, aber rithrige Gruppe will den Massenstreik
als Universalkampfmittel der Arbeiterschaft zur Aner-
kennung bringen. Sie bekdmpft jede sogenannte Reform-
politik, unter der sie nicht nur die sozialpolitischen Be-
strebungen im allgemeinen, sondern auch die Vertrags-
politik der Gewerkschaften versteht. Es soll aufs Ganze
gehen. Durch immer wiederholte Streiks hofft man zum
Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung zu kommen.

Es ist nicht zu bestreiten, dass infolge der vielfach-

unhaltbaren Zustinde und des Unvermégens der Behor-
den, die sich nur stark zeigen gegeniiber den wirtschaft-
lich. Schwachen, aber zurtickschrecken vor einschnciden-
den Massnahmen, um das Volk vor Raub und Wucher
zu schiitzen, solche verstiegene Therorien Anklang finden,
so sehr es auf der Hand liegt, dass eine derartige Taktik,
tir die die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Vor-
aussetzungen fehlen, zum Scheitern verurteilt ist.

Man kann die Arbeiterschaft der Schweiz nicht alle
14 Tage auf die Strasse fithren, man Jann die politische
Spannung nicht fortgesetzt auf dem Siedepunkt halten,
man darf aber auch nicht vergessen, dass der Gegner
auch noch da ist und dass er sich, da er vorliufig noch
itber reiche Machtmittel verfiigt, nicht widerstandslos an
die Wand driicken lisst.

Auf der andern Seite wollen es aber auch die Zentral-
verbdnde nicht auf ein Vabanquespiel ankommen lassen,
alles auf die Karte « Massenaktionen » setzen und ruhig
zusehen, wie ihre dreissigjahrige Arbeit in Triimmer geht
und die Arbeiterschaft, die ihren Einfluss und ihre Rechte
in den letzten Jahren gewaltig gesteigert hat, wichtige
Errungenschaften wieder verliert und in einen hoffnungs-
losen %leinkampf gegen die Reaktion zuriickgedringt wird.

Der Gewerkschaftsausschuss hat daher in seiner letzten
Sitzung unzweideutig zu der Frage der Taktik Stellung
genommen und festgestellt, dass nur die Richtlinien miass-
oebend sein konnen, die sich die Arbeiterschaft auf den

rewerkschaftskongressen selber gegeben hat.

Der Gewerkschaftsausschuss spricht den Unionen das
Recht ab, von sich aus ohne Zustimmung der Zentral-
verbinde Massenbewegungen auszuldsen. Er. bezeichnet
alle Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, die Arbeiter-
unionen an Stelle der Verbinde zu setzen, als organi-

- sationsschidlich. Die Resolution hat folgenden Wortlaut:

«Der Gewerkschaftsausschuss -anerkennt als Basis
der Betitigung der schweizerischen Gewerkschaften nur
die Richtlinien an, wie sie in den Statuten des Schweiz.
Gewerkschaftsbundes und in den Bestimmungen iiber die
Tatigkeit der Arbeiterunionen respektive Gewerkschafts-
kartelle, beschlossen auf der Berner Konferenz 1917,
niedergelegt sind.

Fiir Massenbewegungen, die.von einzelnen Unionen
oder von einer Gruppe von Unionen ohne Mitwirkung
und ohne Zustimmung der Zentralverbéinde ausgelost
werden, lehnen diese jede Verantwortung ab.

Der Gewerkschaftsausschuss erkldrt alle Bestrebungen,
das Schivergewicht der Bewegungen aus den Zentral-
verbénden in die Unionen zu verlegen, als organisations-
schiidlich und fordert dic Mitglieder der Verbdnde auf,
solchen Bestrebungen nachdriicklich entgegenzutreten. »

Den Gewerkschaftsausschuss hat nicht Rechthaberei
veranlasst, dieser Resolution zuzustimmen. Man kann in
taktischen Fragen in guten Treuen zweierlei Meinung
sein; dagegen gibt es keine Diskussion dariiber, dass
jede Zweispurigkeit Kriftezersplitterung bedeutet und
v. m Uebel ist. Entweder erfiillen die Zentralverbinde
die ihnen gestellte Aufgabe, dann miissen sie anerkannt
und geférgert. werden, oder sie erfiillen sie nicht, dann
mogen eben die Unionen an ihre Stelle treten. Fiir uns
steht es ausser Zweitel, dass nur die Zentralverbinde in
ihrer heutigen Struktur die Triger der Gewerkschaftsbe-
wegung sein kénnen. Wir haben friither schon darauf hin-
gewiesen, dass es die gleichgearteten Berufsverhiltnisse
in erster Linie sind, die die Arbeiter zusammenfithren.
Diese Interessen sind nicht ortlich beschrinkt, sie er-
strecken sich iiber das ganze Land. Der Kampf der Be-
rufsgruppen mit den Unternehmerverbinden fithrt zu
ortlichen, schliesslich aber auch zu Landestarifvertrigen.
Gruppen wie die Bisenbahner, kénnen ihre Bewegungen
iiberhaupt nicht lokal fiihren, sie stehen dem Staat als
Unternehmer gegeniiber. KEine grosse Zahl von Orts-
gruppen in Gewerbe und Industrie wire allein oder sogar
in Verbindung mit andern Berufsgruppen desselben Orts
gar nie in ‘der Lage, mit Aussicht auf Eifolg etwas
Nennenswertes zu erreichen. Denken wir an die Fest-
setzung von Mindestlshnen oder an die Verkiirzung der
Arbeitszeit in Kleinstidten oder gar auf dem Land.

Praktisch ist es undenkbar, so schén es vielleicht fir
viele in.der Theorie klingt, durch Massenbewegungen der
Gesamtarbeiterschaft die Lohn- und Arbeitsbedingungen
regeln zu wollen. Wer bestimmt den Beginn, wer den
Umfang, wer den Abschluss einer solchen Bewegung!?
Wer unterhandelt? Wer entscheidet, unter welchen Be-
dingungen die Bewegung zu beendigen ist? Wer masst
sich an, den Ueberblick zu behalten, der Bewegung Rich-
tung und Ziel zu geben? Diese Aufgaben kénnen nur
die Zentralverbinde erfiilllen, wobei im einzelnen die
Frage offen bleibt, ob nicht eine weitere Konzentration

- nach der Richtung moglich und zweckmissig ist, dass

bestehende Berufsverbidnde verwandter Art sich vereinigen.
Wenn der Massenstreik als Kampfmittel angewendet
werden soll, so kann das nur geschehen als Abwehrmittel
gegen Uebergriffe der Behorden oder zur Verteidigung
wichtiger Interessen der Gresamtarbeiterschaft. Ein solcher
Kampf, der unabsehbare Konsequenzen nach sich zicht,
muss planméssig vorbereitet sein, und zwar nicht diktiert
von einem kleinen Komitee, sondern in Fihlung und
Uebereinstimmung mit den gesamten Verbéinden. Er kann
auch nicht nach Belieben wiederholt werden. Wenn ein-
zelne Unionen solche Massenbewegungen von sich aus
auslosen, miissen sie die Folgen tragen, ja sie durfen
sich nicht dariiber -beklagen, wenn die Verbinde Gegen-
parole ausgeben. Das gilt insbesondere auch fir die Ans-
l6sung” von sogepannten Sympathiestreiks, die in der
Regel die Entscheidung nicht beeinflussen, der Arbeiter-
schaft aber grosse Opfer auferlegen und die Organisa-
tionen schidigen. : :
. Wenn einzig und allein, nachdem nachgewiesen ist,
dass die Zentralverbinde die Bestrebungen zur Verbesse-
rung der Lohn- und Arbeitsbedingungen viel besser zu
erfiillen imstande sind als die Unionen, der Durchfithrung
von Massenbewegungen anderer Zwecke wegen, das
Schwergewicht aus den Verbinden in die Unionen ver-
legt werden soll, ist das taktisch und organisatorisch
falsch, weil der legale Geewerkschaftskampf das Primére,
der Massenkampf aber das Sekundire ist und bleiben
wird. :
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Es ist daher die energische Stellungnahme des Ge-
werkschaftsausschusses, der in dieser Sache die grosse
Mehrzahl der Gewerkschaften und der Unionen hinter
sich hat, sehr zu begriissen.

<2

Zur Abstimmung iiber die IIl. Inter-
nationale.

Der Basler Parteita> hat den Beitritt zur III. Inter-
nationale mit starker Mehrheit beschlossen: -In unserm
Kommentar zu diesem Beschluss haben wir in der letzten
Nummer der « Rundschau» geschrieben: «Dass der Bei-
tritt zur Dritten Internationale schliesslich mit Zwei-
drittelmehrheit beschlossen wurde, konnte einen Kenner
schweizerischer Verhéltnisse wundern, wenn er nicht an
dhnliche Verhiltnisse zuriickdenkt. » Wir hatten dabei die
Abstimmunz zur Frage der Landesverteidigung im Auce,
die mit noch wuchtigerer Mehrheit im Sinne der’ Ver-
werfung entschieden wurde. Damals kannten die Partei-
statuten die Urabstimmung allerdings noch nicht.

Die Befraguug der Parteimitglieder gab unserer Auf-
fassung recht. Nahezu die gleiche Majoritiit, die sich am
Parteitag fiir den Anschluss ergab, stimmte in der Urab-
stimmung dagegen. Selbst in den Kreisen der eifrigsten
Anhénger der Dritten Internationale traute man der Sache
so wenig, dass man auch gegen die Bestitigung des
Votums des Parteitages darch die Massen der Parteimit-
glieder stimmte, ‘also die Vornahme einer Urabstimmung
ablehnte. Wie sich dies zu dem hundertmal im Tage
wiederholten Spriichlein reimt: Die Massen miissen ent-
scheiden, vermag ein simpler Menschenverstand aller-
dings nicht zu ergriinden.

Wir begriissen das Resultat der Abstimmung. Wir
anerkennen sogar, dass der Basler Beschluss eine gute
Wirkung hatte. Es war, die, dass die Diskussion in der
Presse und in Versammlungen in einem Masse einsetzte,
wie es bis dahin bei keiner Frage der Fall war. Es soll
auch konstatiert ‘werden, dass der Meinungsstreit im

' grossen ganzen sachlich ausgefochten wurde und so einen
versohnlichen Charakter hatte, der hoffen lisst, dass man
einander in Zukunft besser zu verstehen trachtet, als dies
bisher oft der Fall war. .

Aber auch diese. Abstimmung hat ihre bedenkliche
Seite. Die Schweiz z#hlt nach approximativer Schétzung
rund 600,000 organisationsfihige Arbeiter. Daneben etwa
150,000 Angestellte, also rund 750,000 Personen, die un-
selbstandig erwerben und ein direktes Interesse an den
Bestrebungen der sozialdemokratischen Partei haben
miissten. Nebstdem finden wir aber auch Sympathien
unter den Gewerbetreibenden, bei den Intellektuellen, ja
sogar im Bauernstand. Nur 50,000 Biirger sind in der
sozialdemokratischen Partei organisiert. Von diesen haben
sich rund 23,000 an der Urabstimmung beteiligt, also 3 9/,
der unselbstindig Erwerbenden. Es ist wohl richtig, dass
es nur Sache der Parteimitglieder sein kann, iber 'die
Taktik der Partei zu entscheiden. Aber ebenso richtig
ist, dass Beschliisse wie der vorliegende, in ihrer Wirkung
weit iiber die Grenzen der Partei hinausreichen. Die
Partei ist keine Sekte, und sie will auch keine Sekte
sein. Sie ist eine Volksbewegung, die ihre Kraft schépft
aus den breiten Massen der arbeitenden Klassen, deren
Interpret sie ist in den Ratsilen und in der Presse. Die
Taktik ist bedingt durch die historische Entwicklung und
durch die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhéltnisse,
Faktoren, die nicht ungestraft ignoriert werden diirfen.
Das haben die Befiirworter des Eintritts in die Dritte
Internationale zum guten Teil itbersehen.

_ Ohne die Korrektur der Urabstimmung wire die ge-
samte Bewegung in eine Krise von unabsehbaren Folgen

geraten, weil dem Beschluss des Parteitages die Massen
der organisierten wie der unorganisierten Arbeiter inner-
lich fremd gegeniiberstehen. Der Parteitag hiitte das Bild
eines Creneralstabes ohne Soldaten ergeben.

Die Urabstimmuog wird aber auch kiinftigen Partei-
tagen ein Wegweiser sein miissén, den Realititen und
Imponderabilien in der Bewegung und im Volk mehr Be-
achtung zu schenken als “es bisher dev Fall war, sonst
werden #dhnliche Korrekturen auch in Zukunft nicht aus-

bleiben.
<2

Aus schweizerischen Verbidnden.

Eisenbahner. In den Reihen des Bundespersonals
herrscht wieder starke Unzufriedenheit wegen der {rostigen
Haltung, mit der der Bundesrat die IForderung einer
Nachteuerungszulage entgegengenommen hat.

Es werden verlangt: :

Eine generelle Nachteuerungszulage von 500 Fr. an
das gesamte Personal. Eine weitere Zulage an das Per-
sonal in Orten mit 5000 bis 25,000 Einwobnern von 200 .
bis 700 Fr., 25,000 bis 50,000 Einwohnern von 300 bis
800 Fr., 50,000 bis 100,000 von 400 bis 900 Fr., iiber
100,000 Einwohner von 500 bis 1000 Fr.

Konferenzen der Verbandsleitung mit dem Bundesrat
hatten bisher keinen greifbaren Erfolg. Das Begehren
wurde auch vom Gewerkschaftsbund unterstiitzt. Kine
Delegation, bestehend aus den Genessen Kugster-Ziist,
Schiirch und Diirr, wurde beim Bundesrat vorstellig. Posi-
tive Zugestindnisse waren aber vorerst nicht zu erzielen.

Handels-, Transport- und Lebensmittelarbeiter-
Verband. Ueber die Bewegung im Bickergewerbe be-
richtet der Verbandsvorstand, dass am 18. September in
Bern zwischen Vertretern des Backermeisterverbandes
und den Béckereiarbeitern eine Einigungskonferenz unter
dem Vorsitz von Fiirsprech Dr. Plister stattfand. Nach
langen Verhandlungen erklirte sich die Meisterdelegation
bereit, ihrem Verband folgende Bedingungen zur An-
nahme zu empfehlen: Arbeitszeit in stéadtischen Verhalt-
nissen 54 Stunden wund in lindlichen Verhéltnissen 60
Stunden. Verbot der Nachtarbeit von 8 Uhr abends bis
4 Ubr morgens. Verbot der Herstellung von Brot- und’
Kleinbrot an Sonn- und Feiertagen. Die Herstellung von
Konditoreiwaren ist nur bis 12 Uhr mittags gestattet.
Einsetzung von parititischen Kontrollkommissionen. Der
Vertrag soll ein Jahr gelten. Der verhingte Boykott wird
erst aufgehoben, wenn die Béckermeister der Abmachung
ihre Zustimmung gegeben haben werden.

Holzarbeiter. Der Landestarifvertrag zwischen dem
Holzarbeiterverband und dem Schreinermeisterverband ist
auf 1. September in Kraft getreten.

Der Vertrag bringt auf dem ganzen Gebiet die 48-
stundenwoche und nebst einer Erhéhung der Lohne von
10 Rp. pro Stunde eine Regelung des gesamten Lohn-
wesens. Alle sechs Monate sollen die Léhne neureguliert
werden. - Es werden drei bis sechs Tage bezahlte Ierien
gewahrt. Die Teilnahme an Solidarititskundgebungen ist

ewihrleistet, ohne dass dies als Vertragsbruch quali-
fiziert werden kann. Zur Schlichtung von Differenzen ist
ein Schiedsgericht bestellt mit einem unparteiischen Ob-
mann. Jede Partei hat eine Kaution von 10,000 Fr. zu
hinterlegen. Der Vertrag gilt bis 31. August 1921.

Lederarbeiter. Der Zentralvorstand des Lederarbeiter-
verbandes trat mit dem Sattlermeisterverband in Verhand-
Jungen behufs Abschlusses eines Landesvertrags. Nachdem
die Vertreter beider Parteien am 1. August verhandelt
hatten, ohne aber zu einem Resultat zu gelangen, setzte
der Meisterverband allein — ganz nach dem Muster des
obersten Rates in Versailles — einen Entwurf auf, liess



	Zentralverbände und Arbeiterunionen

